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BMF: Geänderter Anwendungserlass zu § 146a AO – elektronische Belegausgabe 

 

Zusammenfassung 

Das Bundesministerium der Finanzen hat am 29. Mai 2020 einen geänderten Anwen-

dungserlass zu § 146a AO veröffentlicht, der Konkretisierungen zur Ausgabe von elekt-

ronischen Belegen beinhaltet. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen 

wurde bei Verwendung von elektronischen und computergestützten Kassensystemen, 

Registrierkassen, Waagen mit Kassenfunktion eine allgemeine Belegausgabepflicht 

eingeführt, die seit dem 1. Januar 2020 zu beachten ist. Neben einer Belegausgabe in 

Papierform kann eine Ausgabe auch in elektronischer Form erfolgen, wenn der Kunde 

dieser zugestimmt hat. Durch die Änderung des Anwendungserlasses zu § 146a AO 

sollen bisher bestehende Rechtsunsicherheiten beseitigt werden, um so eine Verwen-

dung von elektronischen Belegen in der Praxis zu fördern. 

 

Die Finanzverwaltung stellt nunmehr klar, dass eine Zustimmung des Kunden auch 

konkludent erfolgen kann (Rz. 6.3). Daher sollte im Falle eines Hinweises der Kunden 

auf die grundsätzlich elektronisch erfolgende Belegausgabe ausreichen, um von einer 

Zustimmung des Kunden auszugehen, wenn dieser einer solchen Ausgabeform nicht 

ausdrücklich widerspricht. In diesem Fall muss ein Beleg in Papierform ausgegeben 

werden. Im Weiteren muss sichergestellt werden, dass ein elektronischer Beleg nach 

Abschluss des Vorgangs vom Kunden entgegengenommen werden kann (Rz. 6.4).  
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Diese Vorgabe gewährleistet durch den Abschluss des Vorgangs eine ordnungsgemä-

ße Sicherung des Kaufvorgangs durch die zertifizierte technische Sicherheitseinrich-

tung (TSE). In Rz. 6.6 des geänderten Anwendungserlasses wird u.a. beispielhaft auf-

geführt, welche Übertragungsmöglichkeiten für elektronische Belege bestehen. 

 

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass vor der Umstellung je nach konkreter 

technischer Ausgestaltung bei der elektronischen Bereitstellung des Belegs ggf. daten-

schutzrechtliche Bestimmungen beachtet werden müssen. Diese Fragestellung sollte – 

gemeinsam mit dem Kassenhersteller – vorab geklärt werden. Bei einer elektronischen 

Bereitstellung des Belegs mittels einer App sollte die Datenschutzerklärung des App-

Anbieters mit Fokus auf die Verwendung der erhobenen Daten zu Werbe- oder Markt-

forschungszwecken intensiver in den Blick genommen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Carsten Rothbart    gez. Daniela Jope 

Leiter der Abteilung     Referatsleiterin 
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